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FU-Mitteilungen 
Bekanntmachung: 
Einrichtung des Masterstudiengangs 

Integrierte Koreastudien 

Die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft hat mit Schreiben vom 5. August 2015 ihre Zu-
stimmung zur Einrichtung des Masterstudiengangs Inte-
grierte Koreastudien des Fachbereichs Geschichts- und 
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin er-
teilt.
015 vom 10.08.2015



FU-Mitteilungen 
Zugangssatzung für den Masterstudiengang 
Integrierte Koreastudien des Fachbereichs 

Geschichts- und Kulturwissenschaften 
der Freien Universität Berlin 

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Er-
probungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) i. V. m. § 10 
des Gesetzes über die Zulassung zu den Hochschulen 
des Landes Berlin in zulassungsbeschränkten Studien-
gängen (Berliner Hochschulzulassungsgesetz – BerlHZG)
in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung 
vom 18. Juni 2005 (GVBl. S. 393), zuletzt geändert am 
26. Juni 2013 (GVBl. S. 198), i. V. m. § 10 Abs. 5 Satz 2 
des Gesetzes über die Hochschulen im Land Berlin (Ber-
liner Hochschulgesetz – BerlHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung der Neufassung vom 26. Juli 2011 
(GVBl. S. 378) hat der Fachbereichsrat des Fachbereichs
Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Uni-
versität Berlin am 22. April 2015 folgende Satzung 
erlassen: *

§ 1 Geltungsbereich

Diese Satzung regelt den Zugang zum Studium gemäß 
§ 10 Abs. 5 Satz 2 BerlHG und das Auswahlverfahren für 
die Vergabe der Studienplätze gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 1 
BerlHZG für den Masterstudiengang Integrierte Korea-
studien des Fachbereichs Geschichts- und Kultur-
wissenschaften der Freien Universität Berlin (Master-
studiengang). Es handelt sich um einen konsekutiven 
Masterstudiengang gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a) 
BerlHG.

§ 2 Studienplätze und Bewerbung

(1) Die Zahl der für den Masterstudiengang zur Ver-
fügung stehenden Studienplätze wird in der Zulassungs-
ordnung der Freien Universität Berlin für jeden Zulas-
sungstermin bestimmt. 

(2) Der Antrag auf Zulassung ist schriftlich beim Präsi-
dium der Freien Universität Berlin – Bereich Bewerbung 
und Zulassung – zu stellen. Zulassungsanträge können 
durch Telefax, E-Mail oder sonstige elektronische 
Medien allein nicht wirksam gestellt werden.

(3) Die Bewerbungsfrist endet am 31. Mai eines jeden 
Jahres. Für das Bewerbungs- und Auswahlverfahren 
zum Wintersemester 2015/16 endet die Bewerbungsfrist 
am 15. August 2015.

(4) Dem Antrag auf Zulassung zum Studium ist der 
erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss gemäß 
§ 3 Abs. 1 in amtlich beglaubigter Form beizufügen. 

(5) Die Zulassung zum Masterstudiengang kann auch 
beantragt werden, wenn der in § 3 Abs. 1 genannte be-
rufsqualifizierende Hochschulabschluss wegen Fehlens 
einzelner Prüfungsleistungen noch nicht vorgelegt wer-
den kann und aufgrund des bisherigen Studienverlaufs, 
insbesondere der bisherigen Prüfungsleistungen, zu er-
warten ist, dass der in § 3 Abs. 1 genannte berufsqualifi-
zierende Hochschulabschluss vor Beginn des Master-
studiengangs erlangt wird und die Maßgaben, die auf-
grund des § 3 Abs. 2, 3 Voraussetzung für den Zugang 
zu dem Masterstudiengang sind, ebenso rechtzeitig er-
füllt sind. Dieser Erwartung wird insbesondere dann ent-
sprochen, wenn mindestens 2 /3 des Gesamtpensums 
erfolgreich absolviert worden sind, die Anmeldung zur 
Abschlussarbeit vorliegt sowie der Arbeitsbeginn so fest-
gelegt wurde, dass eine fristgerechte Fertigstellung vor 
Beginn des Masterstudiengangs möglich ist. Die Bewer-
bung geht mit der Durchschnittsnote, die aufgrund der 
bisherigen Prüfungsleistungen aus dem von der Bewer-
berin oder dem Bewerber vorzulegenden aktuellen Leis-
tungs- und Bewertungsnachweis (Transkript) ermittelt 
wird, in das Auswahlverfahren ein. Das Ergebnis des be-
rufsqualifizierenden Hochschulabschlusses bleibt in die-
sem Fall insoweit unbeachtet.

(6) Die Freie Universität Berlin ist nicht verpflichtet, 
den Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

§ 3 Zugangsvoraussetzungen

(1) Zugangsvoraussetzung für den Masterstudien-
gang ist ein berufsqualifizierender deutscher oder gleich-
wertiger ausländischer Abschluss eines Hochschulstu-
diums im Umfang von 240 Leistungspunkten (LP) mit 
einem Studienanteil an Koreastudien im Umfang des 
Bachelorstudiengangs Integrierte Koreastudien des 
Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der 
Freien Universität Berlin. 

(2) Bewerberinnen oder Bewerber, die den Hoch-
schulabschluss nicht an einer Bildungsstätte erworben 
haben, in der Englisch Unterrichtssprache ist, haben 
Englischkenntnisse im Umfang der Niveaustufe B 2 des 
Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für 
Sprachen (GER) sowie Koreanischkenntnisse auf dem 
Niveau der Stufe 4 des „Test of Proficiency in Korean“ 
(TOPIK) nachzuweisen.

(3) Bei Bewerberinnen und Bewerbern, die ihren Stu-
dienabschluss an einer ausländischen Hochschule oder 
gleichgestellten Einrichtung erworben haben, ist der 
Nachweis von Deutschkenntnissen zu erbringen. Dies 
kann durch das Bestehen der Deutschen Sprachprüfung 
für den Hochschulzugang (DSH) oder durch Nachweis 
eines gleichwertigen Kenntnisstandes gemäß der Ord-
nung für die Deutsche Sprachprüfung für den Hochschul-

* Diese Satzung ist vom Präsidium der Freien Universität Berlin am 
19. Mai 2015 und von der für Hochschulen zuständigen Senatsver-
waltung am 5. August 2015 bestätigt worden.
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zugang ausländischer Studienbewerberinnen und Stu-
dienbewerber an der Freien Universität Berlin erfolgen.

(4) Über die Gleichwertigkeit vorgelegter Nachweise 
entscheidet der Prüfungsausschuss. Auf Antrag werden 
auch außerhalb eines laufenden Bewerbungsverfahrens 
Nachweise im Hinblick auf die Gleichwertigkeit geprüft. 

§ 4 Auswahlquote, Auswahlkriterien, 
Organisatorisches

(1) Es werden 80 % der nach Berücksichtigung der 
Vorabquoten verfügbar gebliebenen Studienplätze durch 
das in dieser Satzung geregelte Auswahlverfahren ver-
geben (Hochschulquote). 20 % der Studienplätze wer-
den auf der Grundlage von § 10 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 
BerlHZG vergeben. Die Quote des § 10 Abs. 1 Satz 3 
BerlHZG beträgt 5 %.

(2) Die Auswahl erfolgt nach

1. dem Grad der Qualifikation, die sich nach dem Ergeb-
nis der Prüfung des vorangegangenen Studiengangs 
bemisst (§ 10 Abs. 2 Nr. 1 BerlHZG),

2. dem Ergebnis eines mit den Bewerberinnen oder Be-
werbern durchzuführenden Gesprächs, das Aufschluss 
über deren Motivation und Eignung für den Masterstu-
diengang geben soll (§ 10 Abs. 2 Nr. 6 BerlHZG).

(3) Auswahl nach Abs. 2 Nr. 1:

Nach der Note des Abschlusses gemäß § 3 Abs. 1 wer-
den 85 % der im Rahmen der Hochschulquote zur Ver-
fügung stehenden Studienplätze vergeben. Maßstab für 
die Auswahl ist die im Zeugnis des vorangegangenen 
Hochschulabschlusses ausgewiesene Durchschnittsnote.

(4) Auswahl nach Abs. 2 Nr. 2:

a) Die verbleibenden 15 % der im Rahmen der Hoch-
schulquote zur Verfügung stehenden Studienplätze 
werden nach Abs. 2 Nr. 2 vergeben. Die Anzahl der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Auswahlge-
spräch wird auf das Dreifache der gemäß Satz 1 zur 
Verfügung stehenden Studienplätze begrenzt. Der 
anzuwendende Maßstab für die Auswahl der Teilneh-
merinnen und Teilnehmer ist die Durchschnittsnote 
gemäß Abs. 3 Satz 2.

b) Der Note des Abschlusses gemäß § 3 Abs. 1 werden 
Auswahlpunkte gemäß der Anlage zugeordnet. Je 
nach Ergebnis des Auswahlgesprächs können 3, 6, 
9, 12 oder 15 Auswahlpunkte erlangt werden. Die 
Auswahl erfolgt anhand der sich aus der Summe 
beider Auswahlpunktzahlen ergebenden Rangfolge 
in absteigender Reihe. 

(5) Für die Durchführung dieses Teils des Auswahlver-
fahrens werden mindestens zwei Auswahlbeauftragte 
eingesetzt. Diese werden von der Dekanin oder dem 
Dekan des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissen-
schaften der Freien Universität Berlin im Auftrag des 
Präsidiums der Freien Universität Berlin bestellt. Sie 

müssen im Masterstudiengang prüfungsberechtigt sein 
und in einem hauptberuflichen Beschäftigungsverhältnis 
zur Freien Universität Berlin stehen. Eine Vertretung ist 
nicht zulässig. Die Bestellung erfolgt jeweils für ein Aus-
wahlverfahren.

(6) Das Auswahlgespräch wird von den Auswahl-
beauftragten durchgeführt, ist nicht öffentlich und dauert 
ca. 20 Minuten je Bewerberin oder Bewerber. Zum Aus-
wahlgespräch werden Bewerberinnen oder Bewerber 
durch eine oder einen der Auswahlbeauftragten schrift-
lich unter Angabe von Zeitpunkt und Ort eingeladen. Die 
Ladung ist rechtzeitig erfolgt, wenn sie mindestens zehn 
Werktage vor dem Auswahlgespräch abgesandt wurde. 
Über den Verlauf des Auswahlgesprächs wird eine Nie-
derschrift gefertigt, die die wesentlichen Gründe für die 
Beurteilung der Bewerberin oder des Bewerbers enthält.

§ 5 Zulassungsentscheidung

(1) Die Entscheidung über die Zulassung trifft das Prä-
sidium der Freien Universität Berlin – Bereich Bewer-
bung und Zulassung – nach Abschluss des Auswahl-
verfahrens auf der Grundlage der im Auswahlverfahren 
erzielten Ergebnisse und der daraus ermittelten Rang-
folge.

(2) Ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber erhal-
ten einen Zulassungsbescheid, in dem eine Frist zur 
schriftlichen Annahme des Studienplatzes und zur Im-
matrikulation bestimmt wird. Bei Nichteinhaltung dieser 
Frist wird der Studienplatz neu vergeben.

(3) Bewerberinnen und Bewerber, die auf der Grund-
lage des Transkripts ausgewählt wurden, erhalten eine 
Zulassung unter Vorbehalt und können sich für das erste 
Fachsemester befristet immatrikulieren. In der Regel 
zum Ende des ersten Fachsemesters sind der in § 3 
Abs. 1 genannte berufsqualifizierende Hochschulab-
schluss vorzulegen und das Vorliegen der mit ihm zu-
sammenhängenden Voraussetzungen nachzuweisen. 
Wird der Nachweis nicht fristgerecht geführt, erlischt die 
Zulassung.

(4) Bewerberinnen oder Bewerber, die nicht zugelas-
sen werden, erhalten einen Ablehnungsbescheid mit Be-
gründung.

(5) Die in dem Auswahlverfahren eingereichten Unter-
lagen sind bis zur Bestandskraft der Entscheidung und 
im Falle eines Rechtsstreits bis zur rechtskräftigen Ent-
scheidung aufzubewahren. 

§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität 
Berlin) in Kraft.
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Anlage  
(zu § 4 Abs. 4 Buchst. b): 

Zuordnung von Auswahlpunkten zur im Zeugnis des vorangegangenen Studienabschlusses ausgewiesenen Durch-
schnittsnote gemäß § 4 Abs. 3 

Durchschnittsnote Auswahlpunkte
1,0 50
1,1 48
1,2 46
1,3 44
1,4 42
1,5 40
1,6 38
1,7 36
1,8 34
1,9 32
2,0 30
2,1 28
2,2 26
2,3 24
2,4 22
2,5 20
2,6 19
2,7 18
2,8 17
2,9 16
3,0 15
3,1 14
3.2 13
3,3 12
3,4 11

 ab 3,5 10
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FU-Mitteilungen 
Studien- und Prüfungsordnung für den 
Masterstudiengang Integrierte Koreastudien 

des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwissen-
schaften der Freien Universität Berlin

Präambel

Aufgrund von § 14 Abs. 1 Nr. 2 Teilgrundordnung (Er-
probungsmodell) der Freien Universität Berlin vom 
27. Oktober 1998 (FU-Mitteilungen 24/1998) hat der 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und Kul-
turwissenschaften der Freien Universität Berlin am 
22. April 2015 die folgende Studien- und Prüfungs-
ordnung für den Masterstudiengang Integrierte Korea-
studien des Fachbereichs Geschichts- und Kulturwis-
senschaften der Freien Universität Berlin erlassen: *

Inhaltsverzeichnis
§ 1 Geltungsbereich

§ 2 Qualifikationsziele

§ 3 Studieninhalte

§ 4 Studienberatung und Studienfachberatung

§ 5 Prüfungsausschuss

§ 6 Regelstudienzeit

§ 7 Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

§ 8 Lehr- und Lernformen

§ 9 Masterarbeit

§ 10 Wiederholung von Prüfungsleistungen

§ 11 Studienabschluss

§ 12 Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

Anlagen
Anlage 1: Modulbeschreibungen

Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan

Anlage 3: Zeugnis (Muster) 

Anlage 4: Urkunde (Muster)

§ 1
Geltungsbereich

(1) Diese Ordnung regelt Ziele, Inhalt und Aufbau des 
Masterstudiengangs Integrierte Koreastudien des Fach-
bereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der 
Freien Universität Berlin (Masterstudiengang) und in Er-
gänzung zur Rahmenstudien- und -prüfungsordnung der 
Freien Universität Berlin (RSPO) Anforderungen und 
Verfahren für die Erbringung von Studien- und Prüfungs-
leistungen (Leistungen) im Masterstudiengang.

(2) Es handelt sich um einen konsekutiven Master-
studiengang gemäß § 23 Abs. 3 Nr. 1 Buchst. a) des Ge-
setzes über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner 
Hochschulgesetz – BerlHG) in der Neufassung vom 
26. Juli 2011 (GVBl. S. 378). 

§ 2
Qualifikationsziele

(1) Die Absolventinnen und Absolventen des Master-
studiengangs, der forschungsorientiert aufgebaut ist, 
besitzen vertiefte und erweiterte Fachkenntnisse in den 
Bereichen Politik, Wirtschaft, Geschichte und Kultur über 
Korea unter genderspezifischen Aspekten. Sie verfügen 
über eine Sprachkompetenz im Koreanischen, die es 
ihnen ermöglicht, anspruchsvolle Texte zu abstrakten 
Themen zu lesen und zu verstehen, eigenständig Texte 
in koreanischer Sprache zu verfassen und sich problem-
los an Gesprächen über komplexe Sachverhalte auf 
Koreanisch zu beteiligen sowie deren Inhalte ins Deut-
sche zu übermitteln. 

(2) Absolventinnen und Absolventen sind befähigt, 
Institutionen, Akteure und Prozesse in der Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft Koreas zu analysieren, zu inter-
pretieren und in ihre jeweiligen Kontexte einzuordnen, 
wobei die Themen auch im regionalen Kontext Koreas in 
Ostasien dargestellt werden. Sie sind aufgrund ihrer er-
worbenen korea- und ostasienwissenschaftlichen Kom-
petenz in der Lage, in interkulturellen Kontexten in Ost-
asien erfolgreich zu kommunizieren und zu agieren. Fer-
ner erwerben die Studentinnen und Studenten im Inter-
disziplinären und transregionalen Bereich Kenntnisse zu 
Forschungsansätzen, Methoden, aktuellen Themen und 
Diskursen in affinen fachlichen Bereichen. Ziel des Be-
reiches ist die Erweiterung des fachwissenschaftlichen 
Spektrums durch die Absolvierung zweier Module, die ei-
nem anderen sozial- bzw. geistes- oder wirtschaftswis-
senschaftlichen Fach entstammen, fächerübergreifend 
ausgerichtet sind und methodischen oder inhaltlichen 
Bezug zur Ostasien- und Koreaforschung haben. 

(3) Der Masterstudiengang vermittelt Kenntnisse und 
Fähigkeiten, die insbesondere auf verantwortliche Funk-
tionen in wissenschaftlich anspruchsvollen Berufsfeldern 
inner- und außerhalb der Hochschule vorbereiten sollen. 
Mögliche Tätigkeitsfelder sind:

● Internationale Beziehungen (Auswärtiger Dienst, inter-
nationale Organisationen, Nichtregierungsorganisatio-
nen)

● Bildung (Universitäten, wissenschaftliche Institutio-
nen, Erwachsenenbildung)

● Kommunikation (Presse und Medien, Verlage, Öffent-
lichkeitsarbeit, Archive und Bibliotheken)

● Unternehmen (internationale Handelsbeziehungen, 
Firmenrepräsentanz in Korea, Personal- und Manage-
ment-Training)

● Tätigkeit als Beraterin oder Berater
* Diese Ordnung ist vom Präsidium der Freien Universität Berlin am 
18. Mai 2015 bestätigt worden.
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● Tätigkeit als Übersetzerin oder Übersetzer 

● Stiftungen, Verbände etc.

§ 3
Studieninhalte 

(1) Gegenstand des Masterstudiengangs ist die ver-
tiefte sozialwissenschaftliche Auseinandersetzung mit 
dem Studiengegenstand Korea im ostasiatischen Kon-
text. Besonderes Gewicht liegt im Masterstudiengang 
auf der Vermittlung der Methoden sozialwissenschaft-
licher Koreaforschung. Die Studentinnen und Studenten 
erlangen vertiefte Kenntnisse zentraler Diskurse in der 
koreabezogenen Forschung und setzen sich intensiv 
und unter Einbeziehung der koreanischen Forschungs-
diskussion mit ausgewählten Sachverhalten auseinan-
der. Ferner werden Kenntnisse aktueller wissenschaft-
licher Diskurse vermittelt und in Bezug auf Korea er-
schlossen. In den Modulen des Masterstudiengangs 
werden Kenntnisse zu ausgewählten Phänomenen, Ent-
wicklungen und Prozessen in Korea in einem breiteren, 
auch regionalen Kontext vermittelt und diskutiert. 

(2) Im Masterstudiengang werden auf der Basis zen-
traler theoretischer Diskurse vergleichende Kenntnisse 
vermittelt, die die Einordnung Koreas in größere, auch 
transnationale oder transregionale Kontexte ermög-
lichen. Im Bereich der Sprachausbildung werden zudem 
Kenntnisse der Sprachmittlung vermittelt. Der Interdis-
ziplinäre und transregionale Bereich bietet den Studen-
tinnen und Studenten die Möglichkeit, für den Master-
studiengang relevante Fragestellungen aus unterschied-
lichen theoretischen Blickwinkeln zu betrachten, mit 
unterschiedlichen Methoden zu bearbeiten und dabei 
eine Spezialisierung und Vertiefung ihrer fachlichen 
Kompetenz zu verfolgen. 

§ 4 
Studienberatung und Studienfachberatung

(1) Die allgemeine Studienberatung wird von der Zen-
traleinrichtung Studienberatung und Psychologische Be-
ratung der Freien Universität Berlin durchgeführt.

(2) Die Studienfachberatung wird durch die Professo-
rinnen und Professoren, die Lehrveranstaltungen anbie-
ten, zu den regelmäßigen Sprechstunden durchgeführt. 
Weiterhin wird empfohlen, die Eignung der individuellen 
Studienverlaufsplanung mit dem Studiengangskoordina-
tor oder der Studiengangskoordinatorin zu besprechen.

§ 5 
Prüfungsausschuss

Zuständig für die Organisation der Prüfungen und die 
übrigen in der RSPO genannten Aufgaben ist der vom 
Fachbereichsrat des Fachbereichs Geschichts- und 
Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin für 

den Masterstudiengang eingesetzte Prüfungsaus-
schuss.

§ 6
Regelstudienzeit

Die Regelstudienzeit beträgt zwei Semester.

§ 7
Aufbau und Gliederung; Umfang der Leistungen

(1) Im Masterstudiengang sind insgesamt Leistungen 
im Umfang von 60 Leistungspunkten (LP) nachzuweisen, 
davon 35 LP für die Module und 25 LP für die Master-
arbeit mit begleitendem Kolloquium. 

(2) Im Rahmen des Masterstudiengangs sind Module 
im Umfang von insgesamt 35 LP wie folgt zu absolvie-
ren:
1. Das Modul „Methoden der Koreastudien“ (10 LP) ist 

zu absolvieren.
2. Das Modul „Fachkoreanisch“ (5 LP) ist zu absolvie-

ren.
3. Es ist ein Modul im Umfang von 5 LP aus dem Inter-

disziplinären und transregionalen Bereich zu wählen 
und zu absolvieren. Für das zu wählende Modul wird 
das fachliche Angebot des „Center for Area Studies“/
Zentrums für Regionalstudien der Freien Universität 
Berlin empfohlen. Des Weiteren eignen sich einzelne 
Module, insbesondere der Masterstudiengänge Inter-
disziplinäre Lateinamerikastudien, Geschichtswissen-
schaft sowie die auf den Schwerpunkt Ostasien aus-
gerichteten Module des Masterstudiengangs Kunst-
geschichte im Globalen Kontext. Der Fachbereich Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften ist darum bemüht, 
die Zahl der Plätze für Studentinnen und Studenten 
des Masterstudiengangs in Angeboten anderer Fach-
bereiche, insbesondere in den Politik- und Sozial-
wissenschaften sowie in den Wirtschaftswissenschaf-
ten, kontinuierlich zu erhöhen. Der Fachbereich Ge-
schichts- und Kulturwissenschaften trägt dafür Sorge, 
dass mindestens die benötigte Zahl von Plätzen in 
Modulen, die für den Masterstudiengang besonders 
geeignet sind, zur Verfügung steht und dass dieses 
Angebot den Studentinnen und Studenten unter Hin-
weis auf die jeweiligen Studien- und Prüfungsordnun-
gen rechtzeitig vor Beginn der Anmeldefrist bekannt 
gegeben wird. Die Studentinnen und Studenten sind 
in der Wahl ihres Moduls frei, soweit ausreichende 
Kapazitäten vorhanden sind. 

4. Das Modul „Sozialwissenschaftliche Koreaforschung II“
(15 LP) ist zu absolvieren.
(3) Über die Zugangsvoraussetzungen, die Inhalte 

und Qualifikationsziele, die Lehr- und Lernformen, den 
zeitlichen Arbeitsaufwand, die Formen der aktiven Teil-
nahme, die zu erbringenden studienbegleitenden Prü-
fungsleistungen, die Angaben über die Pflicht zur regel-
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mäßigen Teilnahme an den Lehr- und Lernformen, die 
den Modulen jeweils zugeordneten Leistungspunkte, die 
Regeldauer und die Angebotshäufigkeit informieren für 
die nicht verwiesenen Module der Studienfächer des 
Masterstudiengangs die Modulbeschreibungen in der 
Anlage 1, soweit nicht auf andere Studien- und Prü-
fungsordnungen verwiesen wird. Für die Module „Metho-
den der Koreastudien“ (10 LP) und „Sozialwissenschaft-
liche Koreaforschung II“ (15 LP) wird auf die Studien- 
und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Korea-
studien/Ostasienwissenschaften des Fachbereichs 
Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Uni-
versität Berlin verwiesen. Für die im Interdisziplinären 
und transregionalen Bereich wählbaren Module wird auf 
die jeweilige Studien- und Prüfungsordnung verwiesen.

(4) Über den empfohlenen Verlauf des Studiums im 
Masterstudiengang unterrichtet der exemplarische Stu-
dienverlaufsplan in der Anlage 2.

§ 8
Lehr- und Lernformen

(1) Im Rahmen des Masterstudiengangs werden un-
terschiedliche Lehrveranstaltungsformen zur Wissens-
vermittlung eingesetzt:

1. Vorlesungen vermitteln Kenntnisse über ein speziel-
les Stoffgebiet, seine Forschungsproblematik und ak-
tuelle Forschungsrelevanz. Die vorrangige Lehrform 
ist der Vortrag der jeweiligen Lehrkraft.

2. Seminare dienen der Auseinandersetzung mit exem-
plarischen Themenbereichen und der Einübung 
selbstständigen wissenschaftlichen Arbeitens, indem 
eine eingegrenzte Fragestellung durch Interpretation 
von Quellen und Fachliteratur forschungsorientiert be-
arbeitet wird. Die vorrangigen Arbeitsformen sind die 
Seminargespräche auf der Grundlage von Unterrichts-
mitteln, von vorzubereitender Lektüre koreanischspra-
chiger Quellen und Fachliteratur sowie Referate.

3. Methodenübungen dienen insbesondere dazu, me-
thodische Kompetenzen zu erweitern, indem anhand 
spezieller methodenbezogener Problemstellungen 
Lösungsmöglichkeiten erarbeitet und ausprobiert wer-
den. Sie vermitteln dadurch Kenntnisse in den Techni-
ken wissenschaftlichen Arbeitens.

4. sprachpraktische Übungen dienen der Vermittlung von 
handlungsbezogenen kommunikativen Kompetenzen 
in modernen Fremdsprachen. Sie erfordern eine ak-
tive Teilnahme am Unterrichtsgespräch und enthalten, 
in Abhängigkeit vom jeweiligen Eingangsniveau der 
Studentinnen und Studenten, den behandelten Text-
sorten und den Qualifikationszielen vielfältige Formen 
der eigenständigen und kooperativen Spracharbeit, 
die in kontinuierlicher Rückkopplung mit der Lehrkraft 
innerhalb und außerhalb der Präsenzzeit erbracht 
werden. Die Lehrform „Sprachpraktische Übung“ ent-
spricht zu 50 % der Lehrform „Konversationsübung“ 
und zu 50 % der Lehrform „Lektürekurs“ im Sinne der 

Verordnung über die Kapazitätsermittlung, die Curri-
cularnormwerte und die Festsetzung von Zulassungs-
zahlen (Kapazitätsverordnung – KapVO).
(2) Die Lehr- und Lernformen gemäß Abs. 1 können in 

Blended-Learning-Arrangements umgesetzt werden. 
Das Präsenzstudium wird hierbei in angemessener Art 
und angemessenem Umfang mit elektronischen Inter-
net-basierten Medien (E-Learning) verknüpft. Dabei wer-
den ausgewählte Lehr- und Lernaktivitäten über die zen-
tralen E-Learning-Anwendungen der Freien Universität 
Berlin angeboten und von den Studentinnen und Studen-
ten einzeln oder in einer Gruppe selbstständig und/oder 
betreut bearbeitet. Blended Learning kann in der Durch-
führungsphase (Austausch und Diskussion von Lern-
objekten, Lösung von Aufgaben, Intensivierung der 
Kommunikation zwischen den Lernenden und Leh-
renden) bzw. in der Nachbereitungsphase (Lernerfolgs-
kontrolle, Transferunterstützung) eingesetzt werden. 

§ 9
Masterarbeit

(1) Die Masterarbeit soll zeigen, dass die Studentin 
oder der Student eine Fragestellung auf dem Gebiet der 
Koreastudien auf fortgeschrittenem wissenschaftlichen 
Niveau selbstständig bearbeiten und die Ergebnisse an-
gemessen darstellen, wissenschaftlich einordnen und 
dokumentieren kann.

(2) Studentinnen und Studenten werden auf Antrag 
zur Masterarbeit zugelassen, wenn sie
1. im Masterstudiengang zuletzt an der Freien Univer-

sität Berlin immatrikuliert gewesen sind und
2. ein Modul im Umfang von mindestens 5 LP gemäß § 7 

belegt und die aktive und regelmäßige Teilnahme 
nachgewiesen haben.

Die Zulassung zur Masterarbeit ist ausgeschlossen, so-
weit die Studentin oder der Student an einer anderen 
Hochschule im gleichen Studiengang, im gleichen Fach 
oder in einem Modul, welches mit einem der im Master-
studiengang zu absolvierenden und bei der Ermittlung 
der Gesamtnote zu berücksichtigenden Module iden-
tisch oder vergleichbar ist, Leistungen endgültig nicht er-
bracht oder Prüfungsleistungen endgültig nicht bestan-
den hat oder sich in einem schwebenden Prüfungsver-
fahren befindet. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zur Masterarbeit sind 
Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzungen ge-
mäß Abs. 2 Satz 1 und eine Versicherung beizufügen, 
dass für die Person der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 Satz 2 vorliegt, 
ferner die Bescheinigung einer prüfungsberechtigten 
Lehrkraft über die Bereitschaft zur Übernahme der 
Betreuung der Masterarbeit. Der zuständige Prüfungs-
ausschuss entscheidet über den Antrag; wird eine 
Bescheinigung über die Übernahme der Betreuung der 
Masterarbeit gemäß Satz 2 nicht vorgelegt, so setzt der 
Prüfungsausschuss eine Betreuerin oder einen Betreuer 
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ein. Die Studentinnen und Studenten erhalten Gelegen-
heit, eigene Themenvorschläge zu machen; ein An-
spruch auf deren Umsetzung besteht nicht.

(4) Der Prüfungsausschuss gibt in Abstimmung mit 
der Betreuerin oder dem Betreuer das Thema der 
Masterarbeit aus. Thema und Aufgabenstellung müssen 
so beschaffen sein, dass die Bearbeitung innerhalb der 
Bearbeitungsfrist abgeschlossen werden kann. Ausgabe 
und Fristeinhaltung sind aktenkundig zu machen.

(5) Die Bearbeitungszeit für die Masterarbeit beträgt 
600 Stunden und die Abgabefrist 19 Wochen. Die Abfas-
sung der Masterarbeit wird von einem obligatorischen 
Kolloquium begleitet.

(6) Die Masterarbeit soll 50 bis 60 Seiten (etwa 15 000 
bis 18 000 Wörter) umfassen. Die Verwendung eines 
Anteils von koreanischsprachigen Quellen im Umfang 
von mindestens 30 % der gesamten verwendeten Litera-
tur ist verpflichtend.

(7) Als Beginn der Bearbeitungszeit gilt das Datum der 
Ausgabe des Themas durch den Prüfungsausschuss. 
Das Thema kann einmalig innerhalb der ersten drei 
Wochen zurückgegeben werden und gilt dann als nicht 
ausgegeben. Bei der Abgabe hat die Studentin oder der 
Student schriftlich zu versichern, dass sie oder er die 
Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat.

(8) Die Masterarbeit ist von zwei Prüfungsberechtigten 
zu bewerten, die vom Prüfungsausschuss bestellt wer-
den und von denen eine oder einer die Betreuerin oder 
der Betreuer der Masterarbeit sein soll.

(9) Die Masterarbeit ist bestanden, wenn sie mit min-
destens „ausreichend“ (4,0) benotet wurde.

§ 10
Wiederholung von Prüfungsleistungen

(1) Im Falle des Nichtbestehens dürfen die Master-
arbeit einmal, sonstige studienbegleitende Prüfungsleis-
tungen zweimal wiederholt werden.

(2) Mit „ausreichend“ (4,0) oder besser bewertete 
Prüfungsleistungen dürfen nicht wiederholt werden.

§ 11
Studienabschluss

(1) Voraussetzung für den Studienabschluss ist, dass 
die gemäß §§ 7 und 9 dieser Ordnung geforderten Leis-
tungen erbracht worden sind. 

(2) Der Studienabschluss ist ausgeschlossen, soweit 
die Studentin oder der Student an einer anderen Hoch-
schule im gleichen Studiengang, im gleichen Fach oder 
in einem Modul, welches mit einem der im Masterstu-
diengang zu absolvierenden und bei der Ermittlung der 
Gesamtnote zu berücksichtigenden Module identisch 
oder vergleichbar ist, Leistungen endgültig nicht erbracht 
oder Prüfungsleistungen endgültig nicht bestanden hat 
oder sich in einem schwebenden Prüfungsverfahren be-
findet. 

(3) Dem Antrag auf Zulassung zum Studienabschluss 
sind Nachweise über das Vorliegen der Voraussetzun-
gen gemäß Abs. 1 und eine Versicherung beizufügen, 
dass für die Person der Antragstellerin oder des Antrag-
stellers keiner der Fälle gemäß Abs. 2 vorliegt. Über den 
Antrag entscheidet der zuständige Prüfungsausschuss.

(4) Aufgrund der bestandenen Prüfung wird der Hoch-
schulgrad Master of Arts (M. A.) verliehen. Die Studen-
tinnen und Studenten erhalten ein Zeugnis und eine Ur-
kunde (Anlagen 3 und 4) sowie ein Diploma Supplement 
(englische und deutsche Version). Darüber hinaus wird 
eine Zeugnisergänzung mit Angaben zu den einzelnen 
Modulen und ihren Bestandteilen (Transkript) erstellt. 
Auf Antrag werden ergänzend englische Versionen von 
Zeugnis und Urkunde ausgehändigt.

§ 12
Inkrafttreten 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
in den FU-Mitteilungen (Amtsblatt der Freien Universität 
Berlin) in Kraft. 
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Anlage 1: Modulbeschreibungen

Erläuterungen:
Die folgenden Modulbeschreibungen benennen, soweit 
nicht auf andere Ordnungen verwiesen wird, für jedes 
Modul des Masterstudiengangs
● die Bezeichnung des Moduls
● den/die Verantwortlichen des Moduls
● die Voraussetzungen für den Zugang zum jeweiligen 

Modul
● Inhalte und Qualifikationsziele des Moduls
● Lehr- und Lernformen des Moduls
● den studentischen Arbeitsaufwand, der für die erfolg-

reiche Absolvierung eines Moduls veranschlagt wird
● Formen der aktiven Teilnahme
● die Prüfungsformen
● die Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme
● die den Modulen zugeordneten Leistungspunkte
● die Regeldauer des Moduls
● die Häufigkeit des Angebots
● die Verwendbarkeit des Moduls.
Die Angaben zum zeitlichen Arbeitsaufwand berücksich-
tigen insbesondere
● die aktive Teilnahme im Rahmen der Präsenzstudien-

zeit
● den Arbeitszeitaufwand für die Erledigung kleinerer 

Aufgaben im Rahmen der Präsenzstudienzeit
● die Zeit für eine eigenständige Vor- und Nachberei-

tung
● die Bearbeitung von Studieneinheiten in den Online-

Studienphasen
● die unmittelbare Vorbereitungszeit für Prüfungsleis-

tungen
● die Prüfungszeit selbst.
Die Zeitangaben zum Selbststudium (unter anderem 
Vor- und Nachbereitung, Prüfungsvorbereitung) stellen 

Richtwerte dar und sollen den Studentinnen und Studen-
ten Hilfestellung für die zeitliche Organisation ihres 
modulbezogenen Arbeitsaufwands liefern. Die Angaben 
zum Arbeitsaufwand korrespondieren mit der Anzahl der 
dem jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte als 
Maßeinheit für den studentischen Arbeitsaufwand, der 
für die erfolgreiche Absolvierung des Moduls in etwa zu 
erbringen ist. Ein Leistungspunkt entspricht 30 Stunden.
Soweit für die jeweiligen Lehr- und Lernformen die Pflicht 
zu regelmäßiger Teilnahme festgelegt ist, ist sie neben 
der aktiven Teilnahme an den Lehr- und Lernformen und 
der erfolgreichen Absolvierung der Prüfungsleistungen 
eines Moduls Voraussetzung für den Erwerb der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Eine 
regelmäßige Teilnahme liegt vor, wenn mindestens 85 % 
der in den Lehr- und Lernformen eines Moduls vorgese-
henen Präsenzstudienzeit besucht wurden. Besteht 
keine Pflicht zu regelmäßiger Teilnahme an einer Lehr- 
und Lernform eines Moduls, so wird sie dennoch drin-
gend empfohlen. Die Festlegung einer Präsenzpflicht 
durch die jeweilige Lehrkraft ist für Lehr- und Lernformen, 
für die im Folgenden die Teilnahme lediglich empfohlen 
wird, ausgeschlossen.
Zu jedem Modul muss – soweit vorgesehen – die zuge-
hörige Modulprüfung abgelegt werden. Benotete Module 
werden mit nur einer Prüfungsleistung (Modulprüfung) 
abgeschlossen. Die Modulprüfung ist auf die Qualifika-
tionsziele des Moduls zu beziehen und überprüft die 
Erreichung der Ziele des Moduls exemplarisch. Der Prü-
fungsumfang wird auf das dafür notwendige Maß be-
schränkt. In Modulen, in denen alternative Prüfungs-
formen vorgesehen sind, ist die Prüfungsform des jewei-
ligen Semesters von der verantwortlichen Lehrkraft spä-
testens im ersten Lehrveranstaltungstermin festzulegen.
Die aktive und – soweit vorgesehen – regelmäßige Teil-
nahme an den Lehr- und Lernformen sowie die erfolg-
reiche Absolvierung der Prüfungsleistungen eines 
Moduls sind Voraussetzung für den Erwerb der dem 
jeweiligen Modul zugeordneten Leistungspunkte. Bei 
Modulen ohne Modulprüfung ist die aktive und regel-
mäßige Teilnahme an den Lehr- und Lernformen Voraus-
setzung für den Erwerb der dem jeweiligen Modul zu-
geordneten Leistungspunkte.
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Für die Module „Methoden der Koreastudien“ (10 LP) und „Sozialwissenschaftliche Koreaforschung II“ (15 LP) wird 
auf die Studien- und Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Koreastudien/Ostasienwissenschaften des Fach-
bereichs Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin verwiesen. 
Für die im Interdisziplinären und transregionalen Bereich wählbaren Module wird auf die jeweilige Studien- und Prü-
fungsordnung verwiesen.

Modul: Fachkoreanisch
Hochschule/Fachbereich/Institut: Freie Universität Berlin/Geschichts- und Kulturwissenschaften/Ostasiatisches 
Seminar/Koreastudien
Modulverantwortliche/r: Beauftragte Lehrkraft für Koreanisch
Zugangsvoraussetzungen: Keine
Qualifikationsziele: 
Studentinnen und Studenten verfügen über Fähigkeiten der aktiven Beherrschung der modernen koreanischen 
Sprache sowie der akademischen Fachsprache im Bereich der sozialwissenschaftlichen Koreaforschung.
Inhalte: 
Die Studentinnen und Studenten fertigen in der Übung Übersetzungen von Fachtexten und Quellen aus dem Gebiet 
der sozialwissenschaftlichen Koreaforschung an. Darüber hinaus üben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer das 
Gespräch zu allgemeinen Themen wie zu Fachthemen in angemessener Form unter Berücksichtigung der ange-
messenen Sprechstufen. Sie verfassen Aufsätze auf Koreanisch zu spezifischen Fachthemen, bereiten Präsenta-
tionen vor und halten diese auf Koreanisch.

Lehr- und 
Lernformen 

Präsenzstudium 
(Semesterwochen-
stunden = SWS) 

Formen aktiver 
Teilnahme 

Arbeitsaufwand 
 (Stunden) 

Übung 2

Übersetzungsprotokolle, 
Lektüre- und sprachprak-
tische Übungen, Präsen-
tation als Prüfungsvorberei-
tung

Präsenzzeit 30
Vor- und Nachbereitungszeit 60
Prüfungsvorbereitung  
und Prüfung 60

Modulprüfung: Klausur (90 Minuten)
Veranstaltungssprache: Überwiegend Koreanisch sowie Deutsch
Pflicht zur regelmäßigen Teilnahme: Ja
Arbeitszeitaufwand insgesamt: 150 Stunden 5 LP 
Dauer des Moduls: Ein Semester 
Häufigkeit des Angebots: Jedes Semester
Verwendbarkeit: Masterstudiengang Integrierte Koreastudien
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Anlage 2: Exemplarischer Studienverlaufsplan für den Masterstudiengang Integrierte Koreastudien 

*Module werden in jedem Semester angeboten

Semester Korea- und Ostasienmodule Sprache und interdisziplinärer und
transregionaler Bereich

1. FS
30 LP

Modul: 
Methoden der Koreastudien

(10 LP) gewähltes Modul im interdisziplinären und 
transregionalen Bereich*

(5 LP)Modul: 
Sozialwissenschaftliche Koreaforschung II

(15 LP)

2. FS
30 LP

Masterarbeit mit begleitendem Kolloquium
(25 LP)

Fachkoreanisch*
(5 LP)
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Anlage 3: Zeugnis (Muster)

 

F r e i e  U n i v e r s i t ä t  B e r l i n
F a c h b e r e i c h  G e s c h i c h t s -  u n d  K u l t u r w i s s e n s c h a f t e n

Z e u g n i s

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang 

Integrierte Koreastudien

auf der Grundlage der Prüfungsordnung vom 22. April 2015 (FU-Mitteilungen 35/2015) mit der Gesamtnote 

[Note als Zahl und Text]

erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Zahl von 60 Leistungspunkten nachgewiesen.

Die Prüfungsleistungen wurden wie folgt bewertet: 

Die Masterarbeit hatte das Thema: [XX]

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr] (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses

Notenskala: 1,0 – 1,5 sehr gut; 1,6 – 2,5 gut; 2,6 – 3,5 befriedigend; 3,6 – 4,0 ausreichend; 4,1 – 5,0 nicht ausreichend
Die Leistungspunkte entsprechen dem European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

Ein Teil der Leistungen ist unbenotet; die in Klammern gesetzte Leistungspunktzahl benennt den Umfang 
der mit einer Note differenziert bewerteten Leistungen, die die Gesamtnote beeinflussen.

Studienbereich(e) Leistungspunkte Note

Studienphase 35 (…) n,n

Masterarbeit 25 (25) n,n
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Anlage 4: Urkunde (Muster)

 

Freie Universität Berlin
Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften

U r k u n d e

Frau/Herr [Vorname/Name]

geboren am [Tag/Monat/Jahr] in [Geburtsort]

hat den Masterstudiengang

Integrierte Koreastudien

erfolgreich abgeschlossen.

Gemäß der Prüfungsordnung vom 22. April 2015 (FU-Mitteilungen 35/2015)

wird der Hochschulgrad

Master of Arts (M. A.)

verliehen.

Berlin, den [Tag/Monat/Jahr]  (Siegel)

Die Dekanin/Der Dekan Die/Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
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